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,,§ 132a 
Anwendung der Regelungen zum elektronischen 

Rechtsverkehr und zur elektronischen Prozessakte 
(1) Soweit für gerichtliche Verfahren, die landes
rechtlich geregelt sind, die Anwendung von Vor
schriften des elektronischen Rechtsverkehrs oder der 
elektronischen Prozessakte nicht ausdrücklich be
stimmt ist, sind durch die 

1. Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit die hierfür 
vorgesehenen Vorschriften des Arbeitsgerichtsge
setzes, 

2. Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit die hier
für vorgesehenen Vorschriften der Verwaltungsge
richtsordnung, 

3. Finanzgerichte die hierfür vorgesehenen Vor
schriften der Finanzgerichtsordnung und 

4. Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit die hierfür 
vorgesehenen Vorschriften des Sozialgerichtsge
setzes 

in der jeweils geltenden Fassung entsprechend her
anzuziehen. Satz 1 gilt auch für der jeweiligen Ge
richtsbarkeit angegliederte Gerichte. 

(2) Durch die ordentlichen Gerichte sind unter den Vo
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 bei einem Verweis 
auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung, des Ge
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder 
der Strafprozessordnung auch die jeweiligen Regelun
gen des elektronischen Rechtsverkehrs oder der elekt
roni;,chen Prozessakte in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend heranzuziehen. Im Ubrigen sind die Vor
schriften der Zivilprozessordnung zum elektronischen 
Rechtsverkehr oder der elektronischen Prozessakte in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend heranzu
ziehen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 

15. Es werden ersetzt: 

a) in § 1 Absatz 1 und 2 Satz 1, § 4 Absatz 2 Satz 1, 
§ 5 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3, § 7 Absatz 2, 
§ 8 Absatz 1, § lla Absatz 6, § 21 Absatz 4, § 22, 
§ 24 Absatz 2, § 26 Absatz 2, § 121 Absatz 1 und 
§ 130 Satz 1 das Wort „Justizministerium" je
weils durch die Wörter „für Justiz zuständige Mi
nisterium", 

b) in§ 2 Absatz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1 und§ 119 das 
Wort „Justizministerium" jeweils durch die Wör
ter „für Justiz zuständigen Ministerium", 

c) in§ 6 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 27 Absatz 3, § 51 
Absatz 1 Satz 2 und § 94 Absatz . 2 Satz 2 das 
Wort „Justizministeriums" jeweils durch die Wör
ter „für Justiz zuständigen Ministeriums". 

Artikel 2 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundge
setzes) und das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Herbert R e u 1 

45 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration sowie 

Für den Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 
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Gesetz 
über die Errichtung der „Stiftung Opferschutz 

Nordrhein-Westfalen" 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wi:i;d: 

Gesetz 
über die Errichtung der „Stiftung Opferschutz 

Nordrhein-Westfalen" 

Vom 23. Februar 2022 

§ 1 
Errichtung, Rechtsform und Sitz 

(1) Unter dem Namen „Stiftung Opferschutz Nordrhein
Westfalen" wird eine rechtsfähige Stiftung des öffentli
chen Rechts mit Sitz in Düsseldorf errichtet. 

(2) Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

§2 

Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung hat den Zweck, Opfer von Gewalttaten 
und deren Angehörige finanziell zu unterstützen. 

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt keine ei
genwirtschaftlichen Zwecke. Die Stiftung verfolgt aus
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Dritten Abschnitts der Abgabenordnung 

· (,, Steuerbegünstigte Zwecke"). 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des Stiftungsge
nusses besteht nicht. 

§3 
Vermögen der Stiftung, Stiftungsmittel 

(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen 
Erfüllung ihres Stiftungszweckes zugewendete Vermögen 
(Grundstockvermögen) ist in seinem Bestand unge
schmälert zu erhalten. Es besteht zum Zeitpunkt der Er
richtung der Stiftung aus einem Barvermögen in Höhe 
von 3 Mio. Euro, das das Land Nordrhein-Westfalen auf 
die Stiftung überträgt. 

(2) Für den Aufbau der Stiftung erhält die Stiftung vom 
Land Nordrhein-Westfalen neben dem Barvermögen 
nach Absatz 1 in 2022 einen Zuschuss in Höhe von 0,5 
Mio. Euro und in den Jahren 2023 bis 2027 in Höhe von 
jeweils 2,5 Mio. Euro. 

(3) Zustiftungen (Zuwendungen zum Grundstockvermö
gen) sind möglich. Zuwendungen ohne Zweckbestim
mung auf Grund einer Verfügung von Todes wegen kön
nen dem Grundstockvermögen zugeführt werden. 
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(4) Die Stiftung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Geldbußen erhalten, die in Strafverfahren verhängt wer
den. 

(5) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 

1. aus den Erträgen des Grundstockvermögens, 

2. aus den Zuschüssen nach Absatz 2 und Beträgen aus 
Absatz 4 sowie 

3. aus sonstigen Zuwendungen, soweit sie von dem Zu
wendenden nicht zur Aufstockung des Grundstock
vermögens bestimmt sind; Absatz 3 Satz 2 bleibt un
berührt. 

(6) Sämtliche Mittel der Stiftung dürfen nur für die ge
setzlichen und satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer
den. Die Stiftung darf keine juristische oder natürliche 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unter
stützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 

§4 
Stiftungsorgane 

Organe der Stiftung sind 

1. der Stiftungsvorstand und 

2. der Stiftungsrat. 

§5 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei Personen. 
Die Mitglieder des Vorstands werden von dem für Sozia
les zuständigen Ministerium nach Anhörung des Stif
tungsrates bestellt. 

(2) Der Stiftungsvorstand führt die Beschlüsse des Stif
tungsrates aus und führt nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und der Satzung die Geschäfte der Stiftung. 

(3) Das vorsitzende Mitglied des Stiftungsvorstandes 
vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Es 
hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Um
fang seiner Vertretungsmacht kann durch die Stiftungs
satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden. 

(4) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind ehren
amtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer not
wendigen Auslagen. 

§6 
Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus einem gewählten Mit
glied des Landtages je Fraktion sowie je einem Mitglied, 
das von dem für Soziales zuständigen Ministerium und 
vom Ministerium der Justiz zu benennen ist. Ein weiteres 
Mitglied wird von zivilgesellschaftlich tätigen Verbänden 
für die Belange des Opferschutzes benannt. Ferner ist die 
oder der Opferschutzbeauftragte des Landes Nordrhein
Westfalen Mitglied des Stiftungsrates. Die Mitglieder des 
Stiftungsrates können sich im Einzelfall vertreten lassen. 

(2) Der Stiftungsrat wählt seine Vorsitzende oder seinen 
Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder dessen 
Stellvertreter. 

(3) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich 
tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen 
Auslagen. 

(4) Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Der Stiftungsrat beschließt die Satzung __ und etwaige 
Richtlinien der Stiftung. Er beschließt im Ubrigen über 
alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich 
der Stiftung gehören, und kann insbesondere allgemeine 
Festlegungen zu fachlichen Schwerpunkten treffen. Er 
entscheidet zudem über die Verwendung der Mittel im 
Einzelfall und überwacht die Tätigkeit des Stiftungsvor
standes. 

§7 
Stiftungssatzung 

(1) Nähere Bestimmungen über die Verwaltung der Stif
tung und die Tätigkeit ihrer Organe sowie zum Vollzug 

dieses Gesetzes, wie z.B. zu den Leistungsvoraussetzun
gen und zur Leistungshöhe, werden in der Stiftungssat
zung geregelt, die der Genehmigung des für die Rechts
aufsicht zuständigen Ministeriums bedarf. Die Satzung 
kann insbesondere Regelungen treffen über 

1. Grundsätze zu den Zielsetzungen der Förderung so-
wie 

2. Grundsätze zum Verfahren der Förderung. 

Die Stiftung kann daneben durch Richtlinien allgemeine 
Regelungen für die von ihr gewährten Leistungen erlas
sen. 

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung der Stiftungs
aufsicht. Satz 1 gilt entsprechend für Anderungen und 
Ergänzungen der Satzung. 

§8 
Geschäftsstelle 

(1) Die Aufgaben einer Geschäftsstelle der Stiftung wer
den in der Behörde des für Soziales zuständigen Ministe
riums unter Wahrung der rechtlichen Selbständigkeit der 
Stiftung erledigt. Das Schriftgut der Stiftung ist von 
dem der Behörde getrennt zu halten. 

(2) Soweit das Land die Personal- und Sachkosten der 
Geschäftsstelle trägt, hat die Stiftung diese aus den ihr 
zufließenden Mitteln zu erstatten. 

§9 
Beendigung der Stiftung, Heimfall 

(1) Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben wer
den. 

(2) Im Fall der Aufhebung der Stiftung fällt ihr Vermö
gen an das Land Nordrhein-Westfalen. 

§ 10 
Stiftungsaufsicht 

(1) Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des für 
Soziales zuständigen Ministeriums des Landes Nord
rhein-Westfalen. 

(2) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Be
auftragte, über die Angelegenheiten der Stiftung infor
mieren. Es kann an den Sitzungen der Organe und Gre
mien der Stiftung teilnehmen und sich von der Stiftung 
mündlich oder schriftlich unterrichten lassen, insbeson
dere die Prüfung an Ort und Stelle ermöglichen sowie 
sich Akten und sonstige Unterlagen vorlegen lassen. 

(3) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, Maß
nahmen und Unterlassungen der Organe und Gremien be
anstanden und Abhilfe verlangen; insbesondere kann das 
Ministerium mit dem Verlangen eine angemessene Frist 
setzen, in der die notwendigen Beschlüsse oder Maßnah
men zu fassen oder zu unterlassen sind. Beanstandete Be
schlüsse oder Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden. 
Kommt die Stiftung einer Aufsichtsmaßnahme nach 
Satz 1 nicht nach, so kann das Ministerium die beanstan
deten Beschlüsse oder Maßnahmen aufheben oder anstelle 
der Stiftung auf ihre Kosten das Erforderliche veranlas
sen oder die Durchführung des Erforderlichen auf Kosten 
der Stiftung einem anderen übertragen. Zur Durchfüh
rung des Erforderlichen kann das Ministerium der Stif
tung zudem Weisungen erteilen und insbesondere das Er
forderliche auch durch die Stiftung durchführen lassen. 

(4) Sind Organe oder Gremien dauernd beschlussunfä
hig, so kann sie das Ministerium auflösen und ihre un
verzügliche Neuwahl anordnen. Sofern und solange die 
Befugnisse nach Absatz 3 nicht ausreichen, kann das Mi
nisterium nach Anhörung der Stiftung auf ihre Kosten 
Beauftragte bestellen, die die Befugnisse der Gremien 
oder einzelner Mitglieder von Gremien in dem erforder
lichen Umfang ausüben. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022 
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Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula He i n e n - E s s er 

- GV. NRW. 2022 S. 256 
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Gesetz 
über die Zulassung von Online-Casinospielen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Online-Casinospiel Gesetz NRW - OCG NRW) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Zulassung von Online-Casinospielen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Online-Casinospiel Gesetz NRW - OCG NRW) 

Vom 23. Februar 2022 

Teil 1 
Grundlagen des Betriebs von Online-Casinospielen 

§1 
Zulassung der Veranstaltung von Online-Casinospielen 

(1) Im Land Nordrhein-Westfalen wird die Veranstal
tung von Online-Casinospielen im Sinne des § 3 Ab
satz la Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrags 2021 vom 
29. Oktober 2020 (GV. NRW. 2021 S. 459) in der jeweils 
geltenden Fassung zugelassen. 

(2) Online-Casinospiele dürfen nur mit einer Konzession 
nach diesem Gesetz veranstaltet werden. Genehmigungs
pflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unbe
rührt. 

(3) Es dürfen höchstens fünf Konzessionen erteilt wer
den. 

(4) Eine Konzession berechtigt zur Veranstaltung von 
Online-Casinospielen über eine Internetdomäne, welche 
in der Konzession festzulegen ist. 

(5) Die Vermittlung von Online-Casinospielen ist unzu
lässig. 

§2 
Konzessionsinhaberinnen oder Konzessionsinhaber 

Konzessionsinhaberinnen oder Konzessionsinhaber kön
nen natürliche oder juristische Personen, Personengesell-

schaften oder sonstige Vereinigungen sein, die rechtsfä
hig sind. 

§3 
Konzession 

(1) Über die Erteilung der Konzessionen für die Veran
staltung von Online-Casinospielen in Nordrhein-Westfa
len entscheidet das für die Glücksspielaufsicht zustän
dige Ministerium (Konzessionsbehörde). Die Erteilung 
der Konzession und alle damit zusammenhängenden Ver
waltungshandlungen sind gebührenpflichtig. Die Gebüh
renerhebung erfolgt nach dem Gebührengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
machung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) in der 
jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Allge
meinen Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 
(GV. NRW. S. 262) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Eine Konzession darf nur erteilt werden, wenn 

1. der Betrieb der Online-Casinospiele den Zielen des 
§ 1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrags 2021 nicht 
zuwiderläuft, 

2. die eingesetzten technischen Hilfsmittel und Pro
gramme einen ordnungsgemäßen Spielverlauf ge
währleisten, 

3. durch den Betrieb der Online-Casinospiele weder 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
noch sonstige öffentliche Belange beeinträchtigt 
werden, 

4. die Bewerberin oder der Bewerber einen Sitz in ei
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei
nem Vertragsstaat des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum (Abl. L 1 vom 3.1.1994, 
S. 3; L 198 vom 28.7.2005, S. 65; L 53 vom 23.2.2006, 
S. 65; L 47 vom 21.2.2008, S . 69; L 247 vom 
13.9.2012, S. 16) in der jeweils geltenden Fassung 
hat, 

5. die Bewerberin oder der Bewerber, sofern sie oder er 
über keinen Sitz im Inland verfügt, der Konzessions
behörde eine für alle Zustellungen bevollmächtigte, 
empfangs- und vertretungsbevollmächtigte Person 
im Inland benennt, die die Zuverlässigkeitsvoraus
setzungen nach Nummer 6 erfüllt und die der ·deut
schen Sprache mächtig ist, 

6. die Bewerberin oder der Bewerber und die an dieser 
oder diesem unmittelbar und mittelbar beteiligten 
Personen sowie die für die Bewerberin oder den Be
werber in verantwortlicher Position tätigen Perso
nen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 3 die für die ord
nungsrechtlich und wirtschaftlich · einwandfreie 
Durchführung des Betriebs von Online-Casinospie
len erforderliche Zuverlässigkeit besitzen, 

7. die Bewerberin oder der Bewerber die für den beab
sichtigten Spielbetrieb erforderliche Leistungsfähig
keit im Sinne des § 4a Absatz 1 Nummer 2 des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 besitzt, 

8. die Bewerberin oder der Bewerber weder selbst noch 
durch verbundene Unternehmen unerlaubtes 
Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt, 

9. nicht die Gefahr besteht, dass durch die Zusammen
arbeit mit Dritten die Transparenz und Möglichkeit 
der Überwachung des Vertriebs oder der Veranstal
tung beeinträchtigt werden, 

10. der von der Bewerberin oder dem Bewerber einge
setzte Safe-Server nach § 6i Absatz 2 Satz 1 des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 die durch die 
Rechtsverordnung nach § 37 Absatz 2 Nummer 10 
vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt, 

11. das von der Bewerberin oder dem Bewerber vorge
legte IT-Sicherheitskonzept mindestens den Anfor
derungen des § 6f Absatz 2 des Glücksspielstaats
vertrags 2021 entspricht und Vorkehrungen für den 
Fall von Systemausfällen oder anderen nicht uner
heblichen Störungen des Systems trifft, 

12. die Bewerberin oder der Bewerber sowie die für die 
Bewerberin oder den Bewerber in verantwortlicher 
Position tätigen Personen im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 3 die für die ordnungsrechtlich und wirtschaft-
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